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Tagesordnung der öffentlichen Sitzung am 05.06.2023, 17:30 Uhr, 
Neues Rathaus, Ratsplenarsaal, Raum 262, Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 22.05.2023
5. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
6. Vorlagen
 Es liegen keine Vorlagen vor.
7. Anträge
7.1 Liegenschaftstausch zur sozialen, kulturellen und ökonomischen  
 Stärkung von Grünau VII-A-08262
8. Anfragen, Sonstiges

Beschlüsse aus der 66. nichtöffentlichen Sitzung der VII. Wahlperiode 
des Grundstücksverkehrsausschusses am 24.04.2023

Es wurden keine Beschlüsse gefasst.

Beschlüsse aus der 67. öffentlichen Sitzung der VII. Wahlperiode des 
Grundstücksverkehrsausschusses am 08.05.2023

Es wurden keine Beschlüsse gefasst.■

Der Vorsitzende 
des Grundstücksverkehrsausschusses

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 05.06.2023, 16.30 Uhr, 
Neues Rathaus, Festsaal, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig

 - Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
 - Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 22.05.2023
 - Anträge aus dem Stadtrat - 1. Lesung
 - Weiterentwicklung der frühkindlichen und schulischen Bildungs-

strategie der Stadt Leipzig - Handlungsprogramm „Rückenwind für 
Grünau“ Fraktion DIE LINKE, VII-A-08652

 - Maßnahmen für die Versorgung und Unterbringung junger woh-
nungsloser Menschen, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Fraktion DIE 
LINKE, SPD-Fraktion, VII-A-08654

 - Anträge aus dem Stadtrat - 2. Lesung
 - Vorlagen - 1. Lesung
 - Sucht- und Drogenpolitische Leitlinien der Stadt Leipzig, Dezernat 

Soziales, Gesundheit und Vielfalt, VII-DS-08297
 - Vorlagen - 1. und 2. Lesung
 - Fachförderrichtlinie Soziale Arbeit sowie Finanzierung kommunaler 

Ausbildungsverhältnisse in Verbindung mit der Bestätigung über-
planmäßiger Aufwendungen gem. § 79 (1) SächsGemO, Dezernat 
Jugend, Schule und Demokratie, VII-DS-08293

 - Vorlagen zur Information
 - Vorgaben zu den baulichen Standards für Objekte der Stadt  

Leipzig, Teil B-D:  Schulen:  Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien, 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau, Dezernat Jugend, Schule und 
Demokratie, VI-Ifo-04527-NF-04

 - Entscheidungsvorschläge für den Jugendhilfeausschuss
 - VII 10/2023 Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe, Verlän-

gerung der  Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe
 - Bericht der Bürgermeisterin
 - Information der Verwaltung
 - Sonstiges ■

Burkhard Jung Oberbürgermeister und
Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses

Sitzung des Grundstücks- 
verkehrsausschusses

Sitzung des  
Jugendhilfeausschusses

Sprechzeiten  
der Friedensrichter

Schiedsstelle Mitte/Nordost 
Sprechtag jeden 3. Di./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Michael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-lo-
effler@t-online.de
Am 13. 06. 2023 muss die Sprechzeit urlaubsbedingt entfallen. Ersatz-
weise findet am Montag, 26.06.2023 ein Sprechtag statt.
Schiedsstelle Ost/Südost
Sprechtag jeden 3. Mi./Monat (16.00 Uhr-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Sylvio Müller,  Tel. 0341/1 23 35 30, E-Mail: sylvio.mueller@leipzig.de
Schiedsstelle Süd/Südwest
Sprechtag jeden 1. Di./Monat (15.00-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 32, 
Claudia Schaefer, Tel. 0341/1 23 35 30, Fax: 03212 1 37 31 75; E-Mail: 
claudia.schaefer@leipzig.de
Schiedsstelle Nordwest/Nord
Sprechtag jeden 4. Mi./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Mike Rockmann, Tel. 0172 3 72 01 55; E-Mail: Friedensrichter-N-
NW@t-online.de
Schiedsstelle West/Alt-West
Sprechtag jeden 2. Di./Monat (16.00-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Michael Löffler, Tel. 0160  4  45  55  44; E-Mail: friedensrichter-lo-
effler@t-online.de

Wann hilft die Schiedsstelle?
Bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprü-
che (z. B. Zahlungsansprüche), über Nachbar- und Mietrechtsstreitigkei-
ten und über Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre kann 
die Schiedsstelle helfend und streitschlichtend tätig werden. Das heißt, 
die Anrufung der Schiedsstelle bei bürgerlichen Streitigkeiten geschieht 
freiwillig und ist nicht vorgeschrieben. In solchen Fällen können Sie sich 
direkt an die Schiedsstelle Ihres Bezirkes wenden und bekommen dort 
fachkundige Unterstützung bei Ihren Anliegen. ■
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Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen besuchen Sie 
bitte www.leipzig.de 

Sitzung des Ortschaftsrates Burghausen am 30.05.2023 um 19 Uhr
im Sitzungszimmer des ehemaligen Gemeindeamts Burghausen, 
Miltitzer Straße 1, 04178 Leipzig
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - Änderungen / Feststellung der Tagesordnung
 - Protokollkontrolle
 - Besprechung mit der Patenbürgermeisterin Frau Felthaus 
 - Bürgerfragen 

Sitzung des Ortschaftsrates Lützschena-Stahmeln am 05.06.2023 
um 18.30 Uhr im Leipziger Hotel, Hallesche Straße 190, 04159 Leipzig
 - Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Tagesordnung, der 

Beschlussfähigkeit und der Protokollunterzeichner;
 - Protokollkontrolle;
 - Vorstellung des Vorentwurfs des Bebauungsplanes 462 „Schulstandort 

am Bahngraben“ 
 - VII-DS-07847, eingereicht vom Dezernat Jugend, Schule und Demokra-

tie, Betreff: Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung der Stadt Leipzig 
für den Planungszeitraum Januar bis Dezember 2023

 - Einwohnerfragen

Sitzung des Ortschaftsrates Engelsdorf am 05.06.2023 um 19 Uhr 
im Versammlungsraum des Ortschaftsrates Engelsdorf, Engels-
dorfer Straße 345, 04319 Leipzig
 - Tagesordnung
 - Bestätigung der Niederschrift vom 03.04. 2023
 - Besuch des Bürgermeisters des Dezernats I Allgemeine Verwaltung 

Herrn Ulrich Hörning
 - VII-DS-0787 Kindertagesstätten Planung 2023
 - Baubeschluss: Förderschule Engelsdorf Erneuerung der Sportflächen. 

Nr.VII-DS-08229
 - 6. Vergabe Brauchtumsmittel 2023 lfd. Nr. 23
 - Eingang 22.05.23 Antrag FFw. Kleinpösna e.V. Nr. 23
 - „ 22.05.23 „KuH. Baalsdorf e.V. Nr. 24
 - Beschluss: Benachrichtigung an Antragsnehmer von Brauchtumsmittel. 

(liegt vor)
 - Bürgersprechstunde

Sitzung des Ortschaftsrates Rückmarsdorf am 06.06.2023 um  
19 Uhr im Ortsteilzentrum Rückmarsdorf, Ehrenberger Straße 5a, 
04178 Leipzig
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - Feststellung der Tagesordnung
 - Protokollkontrolle letzte Sitzung
 - Auswertung Ratsversammlung Mai 2023
 - Kindergartenbedarfsplanung der Stadt Leipzig 
 - Spielplatz unterhalb des Wachberges
 - Sonstiges / Fragestunde / Aktuelles
 - Besuch des Patenbürgermeisters Herrn Dienberg (Baubürgermeister) 
 - Organisatorisches

Sitzungen der Ortschaftsräte

Sitzung des Ortschaftsrates Miltitz am 06.06.2023 um 18.30 Uhr 
im Heimatverein Miltitz, An der alten Post 1, 04205 Leipzig
 - Eröffung und Begrüßung
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - Feststellung der Tagesordnung
 - Bestätigung des Sitzungsprotokolls vom 18.4.2023
 - Anfragen der Ortschaftsräte und Bericht OSR
 - Patenbürgermeister Herr Dienberg 
 - VII-DS-07847 Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung der Stadt Leip 

zig für Planungszeitraum 1-12 2023
 - Verwendung der restlichen Brauchtumsmittel 2023
 - Anfragen der Bürger

Sitzung des Ortschaftsrates Seehausen am 06.06.2023 um 19 Uhr
in der Alten Schule Göbschelwitz, Göbschelwitzer Straße 73, 
04356 Leipzig
 - Eröffnung, Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit
 - Protokollbestätigung vom 02.05.2023
 - Vorstellung der Planung des Spielplatzes in Göbschelwitz
 - VII-DS-07847 Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung 2023
 - VII-DS-08364 Stellungnahme der Stadt Leipzig zum Zielabweichungs-

verfahren zur Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Deponie 
Seehausen

 - Stand der geplanten Maßnahmen aus dem Haushaltplan 2023/2024
 - Beantwortung von Bürgerfragen / Sonstiges

Sitzung des Ortschaftsrates Liebertwolkwitz am 08.06.2023 
um 18.30 Uhr im Zimmer 2 des Rathauses Liebertwolkwitz,  
Liebertwolkwitzer Markt 1, 04288 Leipzig
 - Eröffnung und Begrüßung,
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit,
 - Feststellung der Tagesordnung 
 - Niederschrift vom 11.05.2023
 - Parksituation in der Ortslage -- Verkehrsüberwachung ruhender 

Verkehr 
 - VII-DS-07847, Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung der Stadt Leipzig 

für den Planungszeitraum Januar bis Dezember 2023
 - Brauchtumsmittel
 - Sonstiges
 - Einwohnerfragestunde

Sitzung des Ortschaftsrates Lindenthal am 06.06.2023 um 19 
Uhr im Ratssaal des Rathauses Lindenthal, Erich-Thiele-Straße 2, 
04159 Leipzig
Eine Tagesordnung lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor.
Sitzung des Ortschaftsrates Mölkau am 06.06.2023 um 19 Uhr im 
Ratssaal des ehem. Gemeindeamtes Mölkau, Engelsdorfer Straße 
90, 04316 Leipzig
Eine Tagesordnung lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor.
Sitzung des Ortschaftsrates Böhlitz-Ehrenberg am 08.06.2023 um 
18.30 Uhr im Salon Böhlitz der Großen Eiche, Leipziger Straße 81, 
04178 Leipzig
Eine Tagesordnung lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor. ■

http://www.leipzig.de
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Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen besuchen Sie 
bitte www.leipzig.de

Stadtbezirksbeirat Südost 
30.05.2023, 18.30 Uhr, 
Franz-Mehring-Schule, Gletschersteinstraße 9, 04299 Leipzig
Unterlagen zur Sitzung: www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-suedost
 - Bau- und Finanzierungsbeschluss Fritz-Baumgarten-Schule, Grund-

schule, Riebeckstr. 50 – Auslagerungsgebäude und Komplexsanierung 
Bestandsgebäude

 - Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung der Stadt Leipzig für den 
Planungszeitraum Januar bis Dezember 2023

 - Veränderungssperre für einen Teilbereich des Bebauungsplans Nr. 468 
„Gerichtsweg/Täubchenweg“; Stadtbezirk: Südost, Ortsteil: Reudnitz-
Thonberg; Satzungsbeschluss

 - Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für das Gebiet  
„Gerichtsweg/Täubchenweg“; Stadtbezirk Südost, Ortsteil Reudnitz-
Thonberg; Satzungsbeschluss

 - Stadtbezirksbudget
Stadtbezirksbeirat Nordost 
31.05.2023, 17.30 Uhr, 
KulturGut Schloss Schönefeld, Zeumerstraße 1, 04347 Leipzig
Unterlagen zur Sitzung: www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-nordost
 - Einwohneranfragen
 - Beschluss über die Aufstellung einer Sozialen Erhaltungssatzung gemäß 

§ 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Baugesetzbuch für die Untersuchungsgebiete 
Schönefeld-Abtnaundorf (statistische Bezirke 104, 105, 106 und 107) 
und Südvorstadt (statistische Bezirke 400 und 405) im Ergebnis der 
Fortschreibung der gesamtstädtischen Voruntersuchung zum Einsatz 
von Sozialen Erhaltungssatzungen 

 - Tausch eines Grundstückes am Torgauer Platz mit vier städtischen 
Grundstücken zur Realisierung eines Schulstandortes - Erst- und 
Zweitvorlage

 - ESF-Stadtentwicklung Fördergebiet Schönefeld / Mockau 2021 – 2027
 - Radweg entlang der Wodanstraße
 - Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung der Stadt Leipzig für den 

Planungszeitraum Januar bis Dezember 2023
 - Information zu Baumpflanzungen im Stadtbezirk
 - Anträge zum Stadtbezirksbudget

Stadtbezirksbeirat Nord 
01.06.2022, 17.30 Uhr, 
Kulturhof Gohlis, Kultursaal, Eisenacher Straße 72, 04155 Leipzig
Unterlagen zur Sitzung: www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-nord
 - Einwohneranfragen (Hinweis: erst ab 18.30 Uhr bzw. zum Sitzungsende)
 - Bebauungsplan Nr. 472 „Klinikum und Stadtquartier St. Georg, Delitz-

scher Straße“; Stadtbezirk: Nord, Ortsteile: Eutritzsch, Wiederitzsch; 
Aufstellungsbeschluss

 - Veränderungssperre für ein Teilgebiet des Bebauungsplanes Nr. 433 
„Stadtquartier östlich Bremer Straße“; Stadtbezirk: Nord, Ortsteil: 
Gohlis-Nord; Satzung zur Verlängerung der Geltungsdauer (Anlage 2)

 - Flächennutzungsplan-Änderung für den Bereich „Freiladebahnhof 
Eutritzscher Straße/Delitzscher Straße“; Stadtbezirk: Mitte, Ortsteile: 
Zentrum-Nord, Zentrum-Ost; Feststellungsbeschluss

Stadtbezirksbeirat Nordwest
01.06.2023, 18.00 Uhr,
Seniorenbüro Nordwest, Horst-Heilemann-Str. 4, 04159 Leipzig
Unterlagen zur Sitzung: www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-nordwest  
 - Städtebaulichen Entwurf für das Stadtquartier „Glesiener Straße“
 - Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung der Stadt Leipzig für den 

Planungszeitraum Januar bis Dezember 2023
 - Stadtbezirksbudget

Sitzungen  
der Stadtbezirksbeiräte

Stadtbezirksbeirat West
05.06.2022, 18.00 Uhr, 
Freizeittreff „Völkerfreundschaft“, Stuttgarter Allee 9, 04209 
Leipzig
Unterlagen zur Sitzung: www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-west
 - Einwohneranfragen
 - Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung der Stadt Leipzig für den 

Planungszeitraum Januar bis Dezember 2023
 - Information zu Baumpflanzungen im Stadtbezirk
 - Namensgebung Schule am Neptunweg
 - Anträge zum Stadtbezirksbudget

Stadtbezirksbeirat Alt-West 
07.06.2023, 17:30 Uhr, Rathaus Leutzsch, Beratungsraum 1. Etage, 
Georg-Schwarz-Straße 140, 04179 Leipzig
Eine digitale Zuschaltung ist nach vorheriger Anmeldung möglich.
Informationen zur Sitzung: www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-alt-west
 - Gelegenheit für Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern
 - Vorstellung Flaniermeile Merseburger Straße
 - Antrag: ÖPNV verknüpfen, Stadtteilplatz gestalten, Bürger beteiligen
 - Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung der Stadt Leipzig für den 

Planungszeitraum Januar bis Dezember 2023
 - Umstufung nach §7 Sächsisches Straßengesetz (Teilfläche Merseburger 

Straße, Teilfläche des Flurstücks 1269/4 der Gemarkung Lindenau)
 - Beratungen zum Stadtbezirksbudget

Stadtbezirksbeirat Süd 
07.06.2023, 18.00 Uhr 
Der Tagungsort wird noch bekanntgegeben im Ratsinformationssystem 
und unter www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-sued
 - Anträge zum Stadtbezirksbudget
 - Bau- und Ausführungsbeschluss zur Erweiterung einer Gemeinschafts-

unterkunft für Geflüchtete in der Friederikenstraße 37 / Beauftragung 
der LESG mit der Projektsteuerung zur Errichtung eines temporären 
Raumsystems

 - Beschluss über die Aufstellung einer Sozialen Erhaltungssatzung gem. 
§ 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Baugesetzbuch für die Untersuchungsgebiete 
Schönefeld-Abtnaundorf und Südvorstadt

 - Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung der Stadt Leipzig für den 
Planungszeitraum Januar bis Dezember 2023

 - Gefahrlose Überquerung der Zwickauer Straße am Moritz-Hof  
sicherstellen

 - Sicher ins Zentrum, auch mit dem Rad!
Stadtbezirksbeirat Mitte
08.06.2023, 18.00 Uhr,
Stadtbüro, Burgplatz 1, 04109 Leipzig
sowie per Videokonferenz (über Microsoft Teams.)
Den Link und die vollständigen Unterlagen zur Sitzung finden Sie unter 
www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-mitte
 - Gelegenheit zu Einwohneranfragen
 - Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung der Stadt Leipzig für den 

Planungszeitraum Januar bis Dezember 2023
 - Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Freiladebahnhof 

Eutritzscher Straße / Delitzscher Straße
 - Fahrradbügel für die Kolonnadenstraße
 - Erschließung der Promenaden westlich des Hauptbahnhofes
 - Sicher ins Zentrum, auch mit dem Rad
 - Stadtbezirksbudget ■
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Alle Nutzer einer städtischen Garage/Garagenstellfläche, deren Entgelt 
einmal jährlich zu zahlen ist (Jahreszahler), werden auf die Fälligkeit 
des jährlichen Entgeltes am 30.06.2023 hingewiesen. Das Entgelt und 
die Betriebskostenpauschale sind rechtzeitig unter Angabe des entspre-
chenden Buchungszeichens 5.0600.xxxxxx.x im Verwendungszweck 
der Zahlung zu überweisen, soweit noch kein SEPA-Lastschriftmandat 
für die Abbuchung erteilt wurde.

Mit der Erweiterung der Umsatzsteuerpflicht kommunaler Einnahmen 
sind ab 2023 die Entgelte und die Betriebskostenpauschale mit 19 % 
umsatzsteuerpflichtig. Dies trifft auf alle zu, die mit der Stadt nach 
dem 3. Oktober 1990 einen Vertrag zur Nutzung einer Garagenstell-
fläche, einer Garage oder eines Kfz-Stellplatzes abgeschlossen haben. 
Die nunmehr zu zahlenden Beträge wurden allen Nutzern bereits mit 
der Dauermietrechnung, welche im November 2022 per Post vom 
Liegenschaftsamt zugesandt wurde, mitgeteilt. 

Für regelmäßig zu zahlende Beträge empfiehlt die Stadtkasse die 
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats. Damit erfolgt der Einzug 
immer pünktlich zur Fälligkeit. So muss man die Terminüberwachung 
nicht selbst übernehmen, spart sich den Aufwand für die Überweisung 
oder die Anpassung eines Dauerauftrages und kann somit verhindern, 
dass man in Verzug gerät.

Das Formular kann über www.leipzig.de, Suchbegriff: „SEPA“ ab-
gerufen oder bei der Stadtkasse angefordert werden. Für Rückfragen 
stehen Ihnen die Mitarbeiter/-innen des Liegenschaftsamtes und der 
Stadtkasse gern zur Verfügung. ■

07.06.2023, 16.00 Uhr, Zimmer 495 des Neuen Rathauses, Martin-Lu-
ther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
Tagesordnung öffentlicher Teil
Eröffnung und Begrüßung   
Feststellung der Beschlussfähigkeit   
Feststellung der Tagesordnung   
Feststellungen der Ausschussmitglieder, die das Protokoll der Sitzung 
mit unterzeichnen werden   
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 15.02.2023   
Berichte aus den Eigenbetrieben   
- Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe   
- Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe   
- Städtisches Klinikum „St. Georg“   
Vorlagen zur Beratung   
- Fachförderrichtlinie Soziale Arbeit sowie Finanzierung kommunaler 

Ausbildungsverhältnisse in Verbindung mit der Bestätigung über-
planmäßiger Aufwendungen gem. § 79 (1) SächsGemO

Dezernat Jugend, Schule und Demokratie   VII-DS-08293
Verschiedenes ■

Fälligkeit des Nutzungsentgeltes 
für Garagen/Garagenstellflächen 

am 30.06.2023

Sitzung des Betriebsausschusses 
Jugend, Soziales  
und Gesundheit

Das Amt für Stadtgrün und Gewässer, Abt. Friedhöfe, gab in der 10. 
Ausgabe des Leipziger Amtsblattes vom 20. Mai 2023 die Kündigung 
von Reihengrabstätten auf kommunalen Friedhöfen bekannt. Hier 
muss folgende Korrektur erfolgen.
Statt der bezeichneten Grabstätte „VIII. Abteilung Urnengarten Stelle 
2245“ auf dem Südfriedhof muss es richtig heißen:
Südfriedhof Urnengarten VIII      Stelle   2245
Die Grabstätte wird ab 31.12.2023 gekündigt. Die Grabstätte, deren Nut-
zungsrecht abgelaufen ist, wird ab 01.01.2024 eingeebnet und beräumt.
Anträge auf Freigabe von Grabmalen zur Beräumung der Grabstätten 
durch die bisherigen Verfügungsberechtigten können unter Vorlage 
des gültigen Grabscheines bis zum 30.09.2023 bei der Stadt Leipzig, 
Amt für Stadtgrün und Gewässer, Abt. Friedhöfe, Friedhofsverwaltung, 
Friedhofsweg 3, 04299 Leipzig gestellt werden.
Vorhandene Grabsteine und Grabausstattungen sind bis zum 31.12.2023 
entfernen zu lassen.
Nach diesem Termin fallen sie entschädigungslos in die Verfügungsge-
walt der Stadt Leipzig. Sofern Grabstätten von der Friedhofsverwaltung 
abgeräumt werden, hat der jeweilige bisherige Verfügungsberechtigte 
der Grabstätte die Kosten zu tragen (§ 26 Abs. 3 der geltenden Fried-
hofssatzung). ■

In regelmäßigen Abständen erfolgt eine öffentliche Versteigerung von 
Fundsachen des Ordnungsamtes als Onlineauktion.

Ab dem 03.07.2023 werden auf www.zoll-auktion.de allgemeine Fund-
sachen versteigert, deren Aufbewahrungspflicht von 6 Monaten gemäß 
§ 973 BGB abgelaufen ist. 

Ansprüche hinsichtlich der zur Versteigerung freigegebenen Fundsa-
chen können bis zum 30.06.2023, 12:00 Uhr, im Fundbüro, Prager Straße 
130 in 04317 Leipzig, Telefon-Nr. 123-8400, geltend gemacht werden.

Weitere Informationen finden Sie auf www.leipzig.de/fundbuero. ■

Ordnungsamt
Verwaltungsabteilung

Korrektur zur Veröffentlichung 
„Kündigung von Reihengrab-  

stätten auf kommunalen  
Friedhöfen“ vom 20.05.2023

Versteigerung von  
Fundsachen

http://www.leipzig.de
http://www.zoll-auktion.de
http://www.leipzig.de/fundbuero


Elektronisches Amtsblatt Stadt Leipzig 
Ausgabe 11/23 · 27.05.2023

5

Zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 424 „Handels- und 
Dienstleistungsforum Mölkau-Mitte“ wird die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt.

Das Plangebiet befindet sich in Leipzig Ost, im Ortsteil Mölkau zwi-
schen Engelsdorfer Straße und Sommerfelder Straße (entsprechend 
kartenmäßiger Darstellung). 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 424  
„Handels- und Dienstleistungsforum Mölkau-Mitte“, 

Leipzig-Ost; Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

In der Ortsmitte von Mölkau soll zur Verbesserung der Nahversorgung 
eine neue Einkaufsmöglichkeit geschaffen werden. 

Zur Unterrichtung der Öffentlichkeit werden die Unterlagen zum 
Vorentwurf des Bebauungsplans

vom 06.06.2023 bis 04.07.2023

im Neuen Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Stadt-
planungsamt, im Ausstellungsbereich vor den Zimmern 496 bis 499, 
während der Dienststunden
 Mo./Mi. 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr  
 Di./Do. 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 Fr.   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
ausgestellt. 

Die gesamten Planunterlagen können zusätzlich über die Webseite der 
Stadt Leipzig unter www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell sowie über 
das zentrale Landesportal des Freistaates Sachsen zur Bauleitplanung 
unter www.bauleitplanung.sachsen.de und im Stadtbüro, Burgplatz 1 
(Zugang über Markgrafenstraße 3), 04109 Leipzig, Öffnungszeiten Di. 
bis Do. 13 – 18 Uhr und Fr. 13 – 15 Uhr, eingesehen werden.

Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, die Vorlage im Internet 
über das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig abzurufen unter 
https://ratsinfo.leipzig.de (Vorlage Nr. VII-DS-08148). 

Bürgerinformation
Am Mittwoch, dem 07.06.2023, um 19.00 Uhr findet im Rahmen der 
Sitzung des Ortschaftsrates Mölkau im Ratssaal des ehem. Gemeinde-
amtes Mölkau, Engelsdorfer Straße 90, 04316 Leipzig die Erläuterung 
der Planung statt. Anwesend sind Vertreterinnen und Vertreter des 
Vorhabenträgers sowie des Stadtplanungsamtes.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen und 
haben Gelegenheit, sich zu informieren und zu äußern. Sofern schrift-
liche Stellungnahmen abgegeben werden, richten Sie sie bitte an die 
Stadt Leipzig, Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig, telefonische Anfragen 
an (0341) 123-4948, oder per E-Mail an stadtplanungsamt@leipzig.de. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 424 „Han-
dels- und Dienstleistungsforum Mölkau-Mitte“ (fett umrandet). 

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

http://www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell
http://www.bauleitplanung.sachsen.de
https://ratsinfo.leipzig.de
mailto:stadtplanungsamt%40leipzig.de?subject=
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Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 18.01.2023 den Fest-
stellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplans für den 
Bereich „Wohnquartier Zur Alten Brauerei“ (Vorlage Nr. VII-DS-07516) 
gefasst. Der Beschluss ist im Stadtplanungsamt niedergelegt und kann 
zu den unten genannten Zeiten kostenlos für die Dauer von zwei 
Wochen eingesehen werden.

Die FNP-Änderung wurde von der Landesdirektion Sachsen mit Be-
scheid vom 03.05.2023, Registriernummer 13/02/2023 genehmigt. Die 
Erteilung der Genehmigung wird hiermit bekannt gemacht. 

Mit dieser Bekanntmachung wird die FNP-Änderung wirksam.

Der Änderungsbereich befindet sich in Leipzig-Nordwest, im Ortsteil 
Lützschena-Stahmeln zwischen Hallesche Straße und der Straße Zur 
Alten Brauerei (entsprechend kartenmäßiger Darstellung).

Die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt im Zusammenhang 
mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 445 „Wohnquartier Zur 
Alten Brauerei“ und ist planungsrechtliche Voraussetzung für die 
angestrebte Wohnnutzung der bisher als gemischte Baufläche und 
Grünfläche dargestellten Flächen.
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Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) für den  
Bereich „Wohnquartier Zur Alten Brauerei“,  

Leipzig-Nordwest; Erteilung der Genehmigung

Die Änderung des Flächennutzungsplans mit Begründung sowie 
zusammenfassender Erklärung können im Stadtplanungsamt, Neues 
Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 während 
der Dienststunden
 Mo./Mi. 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr  
 Di./Do. 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 Fr.   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden. Die zu-
sammenfassende Erklärung beinhaltet, wie die Umweltbelange, die 
Ergebnisse der Beteiligungsprozesse und anderweitige Planungsmög-
lichkeiten beim Zustandekommen des Plans berücksichtigt wurden.  

Die FNP-Änderung ist auch im Internet über das Ratsinformations-
system der Stadt Leipzig unter https://ratsinformation.leipzig.de 
einsehbar.

Rechtsbehelf:
Nach § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) werden unbeachtlich:
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt Leipzig unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind.  

Die hier gegebenen Hinweise auf Rechtsfolgen nach dem BauGB haben 
keinen Einfluss auf bestehende Rückübertragungsansprüche bzw. 
Entschädigungsansprüche nach dem Gesetz zur Regelung offener 
Vermögensfragen.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 Abs. 4 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen gelten.

Dies gilt nicht, wenn
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.  der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen 

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4.  vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 genannten Frist

a)  die Rechtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 oder 4 der SächsGemO 
geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Nach § 4 Abs. 5 der SächsGemO sind diese Vorschriften für den Flä-
chennutzungsplan entsprechend anzuwenden. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich der FNP-Änderung für den Bereich „Wohnquartier Zur Al-
ten Brauerei“ (fett umrandet)

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

https://ratsinformation.leipzig.de
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Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in ihrer Sitzung am 
20.04.2023 den Bebauungsplans Nr. 449 „Hans-Beimler-Straße“ (Vor-
lage Nr. VII-DS-07598) beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit 
bekannt gemacht. Er ist im Stadtplanungsamt niedergelegt und kann 
wie unten angegeben kostenlos für die Dauer von zwei Wochen ein-
gesehen werden.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. Gleich-
zeitig wird die Darstellung des Flächennutzungsplans im Wege der 
Berichtigung angepasst und von Wohnbaufläche und Grünfläche zu 
Wohnbaufläche mit dem Symbol „Schule“ an entsprechender Stelle 
geändert. Die Darstellung als Grünfläche entfällt.

Das Plangebiet befindet sich in Leipzig-Nordwest, im Ortsteil Möckern 
zwischen Hans-Beimler-Straße, Fritz-Simonis-Straße und der Kleingar-
tenanlage „Frohe Stunde“ (entsprechend kartenmäßiger Darstellung). 

Der Bebauungsplan ist planungsrechtliche Grundlage zur Schaffung 
eines Grundschulstandortes, ergänzt durch Geschosswohnungsneubau.

Der Bebauungsplan und die Begründung können im Stadtplanungs-
amt, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Zimmer 
498 während der Dienststunden
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Bebauungsplan Nr. 449 „Hans-Beimler-Straße“,  
Leipzig-Nordwest
Satzungsbeschluss

 Mo./Mi. 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr  
 Di./Do. 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 Fr.   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden. Die zu-
sammenfassende Erklärung beinhaltet, wie die Umweltbelange, die 
Ergebnisse der Beteiligungsprozesse und anderweitige Planungsmög-
lichkeiten beim Zustandekommen des Plans berücksichtigt wurden.  

Die genannten Unterlagen sind auch im Internet über das Ratsinfor-
mationssystem der Stadt Leipzig unter https://ratsinfo.leipzig.de 
einsehbar.

Rechtsbehelf:

Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich:
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 

der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt Leipzig unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen 
Plan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.

Die hier gegebenen Hinweise auf Rechtsfolgen nach dem BauGB haben 
keinen Einfluss auf bestehende Rückübertragungsansprüche bzw. 
Entschädigungsansprüche nach dem Gesetz zur Regelung offener 
Vermögensfragen.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 Abs. 4 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen gelten.

Dies gilt nicht, wenn

1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.  der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen 

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4.  vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 genannten Frist

a)  die Rechtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 oder 4 der SächsGemO 
geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 449 „Hans-Beimler-Straße“ (fett 
umrandet)

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

https://ratsinfo.leipzig.de
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Das bieten wir:
 
• ein einzelvertraglich geregeltes Entgelt im Rahmen eines variablen 

Entgeltmodells oder nach Maßgabe des Laufbahnrechts sowie bei 
Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen eine Beschäftigung 
im Beamtenverhältnis bis zur Besoldungsgruppe B2

• vielfältige Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• einen Arbeitsplatz im Herzen einer von hoher Lebensqualität sowie 

sozialer und kultureller Vielfalt geprägten Stadt mit über 620.000 
Einwohnerinnen und Einwohnern

• vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten und flexible Arbeitszeiten
• drei Tage Bildungsförderung im Kalenderjahr
• eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung für Beschäftigte 
• ein bezuschusstes Job-Ticket für den Personennahverkehr 

Schwerpunkte der Leitung sind:

• Wahrnahme der Dienst- und Fachaufsicht sowie der Personal- und 
Organisationsentwicklungs-verantwortung für insgesamt mehr als 
1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und davon gut 500 in der 
Kernverwaltung

• Führungsaufgaben im Prozess der Ziel- und Organisationsent-
wicklung des Amtes 

• Budgetverantwortlichkeit: Budgetplanung, -verwaltung und -con-
trolling

• strategische und inhaltliche Weiterentwicklung der kinder- und 
jugendspezifischen Angebote auf der Basis der Fachplanungen der 
Stadt Leipzig

• Zusammenarbeit mit dem Jugendhilfeausschuss und anderen Fach-
ausschüssen

• Koordinierung der Zusammenarbeit mit anderen Ämtern, Behörden, 
Körperschaften sowie stadteigenen und stadtnahen Beteiligungen, 
unter anderem zu den Themen Schule, Ausbildung und Gesundheit

• Mitarbeit in regionalen und überregionalen Gremien und Bürger-
foren sowie ständige Öffentlichkeitsarbeit zum gesamten Aufgaben-
bereich

• vertrauensvolle und proaktive Zusammenarbeit mit der Beige-
ordneten für Jugend, Schule und Demokratie, Trägern der freien 
Jugendhilfe und überörtlichen Trägern der Jugendhilfe

Für diese Tätigkeit suchen wir eine Persönlichkeit, die folgende 
Anforderungen gemäß § 72 SGB VIII erfüllt:

• wissenschaftlicher Hochschulabschluss (Diplom an einer Uni-
versität oder Masterabschluss) in den Fachrichtungen Sozial- und 
Erziehungswissenschaften, Soziale Arbeit, Pädagogik, Psychologie 
oder einer vergleichbaren Fachrichtung bzw. Befähigung für die 
beamtenrechtliche Laufbahngruppe 2 Einstiegsebene 2 oder Hoch-
schulabschluss (Bachelor- oder Fachhochschulabschluss) mit einer 
einschlägigen Berufserfahrung von mindestens fünf Jahren 

• mindestens dreijährige Führungserfahrung, vorzugsweise im Be-

reich der Kinder- und Jugendhilfe oder der sozialen Arbeit 
• Fähigkeit zum strategischen, konzeptionellen und praktischen 

Denken sowie Entscheidungskompetenz
• betriebswirtschaftliche Kenntnisse von Vorteil 
• exzellente Kommunikationsfähigkeit im Umgang mit anderen 

Ämtern und Behörden, politischen Gremien, Trägern und der 
Öffentlichkeit 

• hohes Maß an Sozial-, Konflikt- und Problemlösungskompetenz 
• hohe Einsatzbereitschaft, Flexibilität sowie hohe Eigenverantwor-

tung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit:

• Bewerbungsschreiben
• tabellarischem Lebenslauf
• Nachweis über die erforderlichen beruflichen Qualifikationen 
• Kopien von qualifizierten Dienst-/Arbeitszeugnissen/Beurteilun-

gen 
• gegebenenfalls Referenzen bzw. Referenzkontakte
 

Bitte lesen Sie vor einer Bewerbung unsere Hinweise zum Stellen-
besetzungsverfahren unter:
www.leipzig.de/bewerbungshinweise

Über den Verfahrensablauf sowie die Auswahl der Leitung des Amtes 
für Jugend und Familie entscheidet eine Auswahlkommission, die 
sich aus Verwaltungspersonal der Stadt Leipzig sowie Stadträtinnen/
Stadträten zusammensetzt. Des Weiteren können ggf. externe Fach-
expertinnen und -experten beratend in das Verfahren einbezogen 
werden. Aus diesem Grund werden Sie gebeten, Ihrer Bewerbung 
eine Erklärung beizufügen, dass Sie der Einsichtnahme in Ihre Be-
werbungsunterlagen durch die Auswahlkommission sowie ggf. die 
Fachexpertinnen/Fachexperten zustimmen.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung die Stellenausschreibungsnummer 
51 05/23 21 an und senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an die von 
uns beauftragte Personalberatung HAPEKO. Herr Oliver Kohlmann 
steht Ihnen unter 0341 398 88 50 oder kohlmann@hapeko.de gerne für 
Auskünfte zur Verfügung und sichert absolute Vertraulichkeit zu.

Fragen zu den Arbeitsinhalten beantwortet Ihnen gern die Beigeordnete 
für Jugend, Schule und Demokratie, Vicki Felthaus, die Sie unter der 
Telefonnummer 0341 123-1700 erreichen. Für Fragen zum Auswahl-
verfahren und den allgemeinen Rahmenbedingungen steht Ihnen die 
Leiterin des Personalamtes, Frau Franko, zur Verfügung. Sie erreichen 
sie unter der Telefonnummer 0341 123-2710.

Ausschreibungsschluss ist der 14. Juni 2023

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! ■

Leipzig ist eine dynamisch wachsende Stadt mit mehr als 620.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die demographische Entwicklung sowie neue 
fachpolitische und gesetzliche Anforderungen an die Weiterentwicklung von Angeboten für junge Menschen und Familien stellen wesentliche 
Aufgabenschwerpunkte dar. Eine enge Zusammenarbeit der Fachbereiche und der Trägerlandschaft liegt uns am Herzen. Sie können gemeinsam 
mit uns die Zukunft der Stadt aktiv mitgestalten und in herausge-hobener, verantwortungsvoller Position dazu beitragen, gute Bedingungen für 
das Aufwachsen junger Menschen in Leipzig zu schaffen:

Die Stadt Leipzig sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n 

Leiterin/Leiter des Amtes  
für Jugend und Familie (m/w/d)

Das Amt für Jugend und Familie ist dem Dezernat Jugend, Schule und Demokratie zugeordnet. Es besteht aus dem Jugendhilfeausschuss sowie der 
Verwaltung des Jugendamtes. Ihm obliegt die ho-heitliche Aufgabe den Schutz von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen und Gefährdungen 
abzu-wenden. Aktuelle Herausforderungen des aus sechs Abteilungen bestehenden Amtes liegen in der Weiterentwicklung des Angebotes der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung. Der Reform des SGB VIII und der damit verbundenen Weiterentwicklung der Hilfen zur Er-
ziehung sowie der Umset-zung und Fortschreibung der Integrierten Kinder- und Jugendhilfeplanung kommen ebenfalls eine hohe Bedeutung zu. 
Daneben stellen die Durchführung von Digitalisierungsprozessen im Kernamt und den nachgelagerten Einrichtungen sowie die Zusammenarbeit 

Stellenausschreibung der Stadt Leipzig

http://www.leipzig.de/bewerbungshinweise
mailto:kohlmann%40hapeko.de?subject=
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Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat am 15.03.2023 in öffentlicher Sitzung 
die Satzung über die Aufhebung der Sanierungssatzung „Leipzig- 
Grünau WK 7 und WK 8“ beschlossen. In § 2 der Aufhebungssatzung 
wird festgelegt, dass diese gem. § 162 Abs. 2 Satz 4 BauGB mit der 
Bekanntmachung rechtsverbindlich wird. 
Die Satzung hat folgenden Inhalt: 

Satzung 
über die Aufhebung der Sanierungssatzung 

„Leipzig-Grünau WK 7 und WK 8“ 
Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat in seiner Sitzung am 15.03.2023 auf 
der Grundlage des § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung und auf der 
Grundlage des § 142 des Baugesetzbuches, jeweils in der am Tag der Be-
schlussfassung geltenden Fassung, nachfolgende Satzung beschlossen: 

§ 1 
Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
„Leipzig-Grünau WK 7 und WK 8“ vom 09.07.2003, ortsüblich be-
kanntgemacht am 27.09.2003, erneut beschlossen am 19.06.2013 und 
ortsüblich bekanntgemacht am 29.06.2013, wird für den Bereich auf-
gehoben, der in dem als Anlage beiliegenden Lageplan schwarz um-
randet ist. Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. Bei Zweifeln 
an der Einbeziehung von Grundstücken oder Grundstücksteilen ist 
die Innenkante der im Lageplan eingezeichneten Begrenzungslinie 
des Lageplans maßgeblich.

Öffentliche Bekanntmachung der Satzung über die  
Aufhebung der Sanierungssatzung „Leipzig-Grünau  

WK 7 und WK 8“ nach § 162 BauGB

§ 2 
Diese Aufhebungssatzung wird gemäß § 162 Abs. 2 Satz 4 BauGB mit 
der Bekanntmachung rechtsverbindlich. 

Hinweise: 
I. 
Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO zustande ge-
kommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
3.  der/die Bürgermeister/-in dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 Sächs-

GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
4.  vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 

a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b)  die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach den Nummern 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
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II. 
Für die vorstehende Satzung besteht keine Genehmigungspflicht aus 
dem Baugesetzbuch in der zur Zeit geltenden Fassung. 
III. 
Gemäß § 215 BauGB gilt für die Frist der Geltendmachung der Ver-
letzung von Vorschriften Folgendes: 
Unbeachtlich werden 
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
planes und des Flächennutzungsplanes und 

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind.  ■

Die Landesdirektion Sachsen hat gemäß § 28 Abs. 1 und § 29 des 
Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) sowie § 1 des Gesetzes zur 
Regelung des Verwaltungsverfahrens- und Verwaltungszustellungs-
rechts für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) in Verbindung mit 
§§ 74 und 75 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) auf Antrag 
der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH mit Beschluss vom 8. Mai 
2023 den Plan für das Vorhaben „Waldstraße zwischen Leutzscher 
Allee und Primavesistraße - Nordabschnitt“ festgestellt.

In dem Planfeststellungsbeschluss ist über alle rechtzeitig vorgetragenen 
Einwendungen, Forderungen und/oder Hinweise sowie Anregungen 
entschieden worden.

Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses mit Rechtsbehelfs-
belehrung und eine Ausfertigung der festgestellten Unterlagen liegen in 
der Zeit vom 5. Juni 2023 bis 19. Juni 2023 in der Stadt Leipzig, Neues 
Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, Stadtplanungsamt, Zimmer 498, zu 
den Dienststunden Mo./Mi. 8.00-15.00 Uhr, Di./Do. 8.00-16.00 Uhr, 

Fr. 8.00-12.00 Uhr, zu jedermanns Einsichtnahme aus. 

Die Bekanntmachung sowie der Planfeststellungsbeschluss und die 
planfestgestellten Unterlagen sind im vorgenannten Zeitraum auch 
auf der Internetseite der Landesdirektion Sachsen unter https://
www.lds.sachsen.de/bekanntmachung in der Rubrik „Infrastruktur 
– Straßenbahnen“ einsehbar. Der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten 
Unterlagen ist maßgeblich.

Der Planfeststellungsbeschluss wird den Beteiligten, über deren Ein-
wendungen und Stellungnahmen entschieden worden ist, zugestellt. 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss den übrigen 
Betroffenen gegenüber als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes). ■

Stadtplanungsamt
i. A. der Landesdirektion Sachsen

Bekanntmachung über die Planfeststellung für das  
ÖPNV-Vorhaben der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Waldstraße zwischen Leutzscher Allee und  
Primavesistraße Nordabschnitt

Gemäß § 8 (2) des Sächsischen Straßengesetzes vom 21. Januar 1993 
(SächsGVBl. S. 93), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762) geändert worden ist, wird die 
Teilfläche des Miltitzer Weges, gelegen zwischen Miltitzer Weg und  
Neue Leipziger Straße, ca. 185 m, eingezogen. 
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Fläche, Straßenklasse, Widmungs-
beschränkung

OT Grünau-Nord
Miltitzer Weg (Teilfläche), gelegen zwischen Miltitzer Weg und  
Neue Leipziger Straße, ca. 185 m, beschränkt öffentlicher Weg. Die 
Einziehung erfolgt auf Grundlage des § 8 (2) SächsStrG. Die Absicht 
der Einziehung wurde gemäß § 8 (4) SächsStrG im elektronischen 
Amtsblatt Nr. 03 am 4. Februar 2023 sowie im Amtsblatt Nr. 03 am 
11. Februar 2023 bekanntgegeben.
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Dieser kann bei der Stadt 
Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt, Prager Str. 118, Haus C, Zimmer 
5.033, 04317 Leipzig schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift 

Bekanntmachung der Stadt Leipzig zur Einziehung  
Miltitzer Weg (Teilfläche)

eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch in qualifizierter elektro-
nischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz mittels 
absenderbestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.de gemäß § 5 
Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden. 

Die Verfügung mit Begründung sowie ein Planauszug liegen in der 
Zeit von:
Mo, Mi, Do  08:00 – 14:00 Uhr
Di.     08:00 – 17:00 Uhr
Fr.     08:00 – 12:00 Uhr
zur Einsichtnahme offen.

Einsichtnahme in die Verfügung mit Begründung und Planauszug 
während dieser Zeit ist derzeit nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter 0341-1237673 an der vorgenannten  
Anschrift möglich. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Verkehrs- und Tiefbauamt

https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung
https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Öffentliche Bekanntmachung über die  
Feststellung des Jahresabschlusses  

für das Wirtschaftsjahr 01.01.2019 bis 31.12.2019 für den 
Städtischen Eigenbetrieb Theater der Jungen Welt

Der Stadtrat hat in der Ratsversammlung vom 14.10.2021 den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Theater der Jungen Welt für das Wirtschafts-
jahr 01.01.2019 bis 31.12.2019 beschlossen:

1.  Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 in der Fassung vom 15.05.2020 (Anlage 2) wird festgestellt.

2.  Der Jahresverlust beträgt EUR 300.339,93 und wird in Höhe von EUR 220.646,76 mit der Kapitalrücklage (Stand 31.12.2019: EUR 5.849.702,47) 
verrechnet und in Höhe von EUR 79.693,17 auf neue Rechnung vorgetragen.

3.  Der Theaterleitung wird für das Wirtschaftsjahr 01.01.2019 bis 31.12.2019 Entlastung erteilt. In Anwendung des sog. Kreislaufmodells gem. 
Stadtratsbeschluss VI-DS-08124 und nach erfolgter Anhörung der Theaterleitung wird folgendes beschlossen:

4.  Aus der Kapitalrücklage des Eigenbetriebes Theater der Jungen Welt (Stand zum 31.12.2019 EUR 5.849.702,47) erfolgt gemäß dem als Anlage 
7 beigefügten Ablaufplan, aus dem sich auch das Ende der Durchführung des Kreislaufmodells für das Theater der Jungen Welt ergibt, eine 
Entnahme im Sinne des § 58 Nr. 2 AO zugunsten der Stadt Leipzig in Höhe von EUR 67.167,00. Dieser Betrag entspricht der aufwandswirk-
samen Abschreibung seit 31.12.2011 bis einschließlich 2019 abzüglich bereits erfolgter Kapitalentnahmen zur Deckung von Jahresverlusten 
für die Jahre 2015 bis 2018 sowie dem vorliegenden Beschlussvorschlag für das Jahr 2019 (Ziffer 2 oben).

 In diesem Zusammenhang verpflichtet sich die Stadt Leipzig gegenüber dem Eigenbetrieb unwiderruflich, dem Eigenbetrieb nach Erhalt der 
Auszahlung innerhalb von 10 Bank-Geschäftstagen einen Betrag in Höhe von EUR 67.167,00 als Zuweisung für die laufende Betriebsführung 
ergebniswirksam im Sinne des § 27 Abs. 3 SächsEigBVO zuzuführen. Die zugeführten Mittel sind ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke 
zu verwenden (§ 58 Nr. 2 AO).

5.  Die überplanmäßige Aufwendung gem. § 79 Abs. 1 SächsGemO für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von EUR 67.167,00 im PSP-Element 
1.100.26.1.0.02 „Theater der Jungen Welt“ Kostenart 4315 0000 „Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen“ wird 
bestätigt.

6.  Die Deckung erfolgt aus der Kostenstelle 10986 20000 „unterjährige Finanzierung formale Deckung Ergebnishaushalt“. Der Deckung liegen 
nicht zahlungswirksame Minderaufwendungen i.H. von 67.167,00EUR im PSP-Element 1.100.26.1.0.02 „Theater der Jungen Welt „ (Kostenart 
4723 1000 „Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen“) und zweckgebundene Einzahlungen im Finanzhaushalt in gleicher Höhe im 
PSP-Element 7.0001391.730 „Wertveränderung EB Theater der Jungen Welt“ (Kostenart 68440000) zugrunde.

Anlage zum Beschlusspunkt 1.

Wesentliche Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

  31.12.2019 
  in € 
Bilanzsumme  6.237.105,30 
davon entfallen: 

Aktiva
Anlagevermögen  5.818.156,11
Umlaufvermögen  376.379,14
Rechnungsabgrenzungsposten  42.570,05

Passiva 
Eigenkapital  5.523.045,85
Rücklagen  5.849.702,47
Verlustvortrag Vorjahre  -26.316,69
Jahresfehlbetrag  -300.339,93
Sonderposten für Investitionszu¬schüsse zum Anlagevermögen  344.757,66
Rückstellungen  219.038,46
Verbindlichkeiten  124.572,73
Rechnungsabgrenzungsposten  25.690,60
 
Summe der Erträge:  4.805.389,72
Summe der Aufwendungen:  5.105.729,65 
Jahresfehlbetrag -300.339,93

Die DONAT WP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:
Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss (Anlage II) und dem Lagebericht (Anlage I) des Theater der 
Jungen Welt, Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, Leipzig, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 unter dem Datum vom 
25. Mai 2020 (unter der Bedingung, dass der Vorjahresabschluss und Lagebericht zum 31. Dezember 2018 in der mit dem Bestätigungsvermerk 
vom 7. März 2019 vorgesehenen Fassung unverändert festgestellt wird) den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An das Theater der Jungen Welt, Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, Leipzig

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Theater der Jungen Welt, Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, Leipzig, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Theater der Jungen Welt, 
Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, Leipzig, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung in Ver-
bindung mit den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2019 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht 
dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 Sächsische Eigenbetriebsver-
ordnung unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
 
Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit

Wir verweisen auf die Angaben zur Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB im Abschnitt „5.“ 
des Anhangs und die Angaben im Abschnitt „V“ im Lagebericht, in der die Betriebsleitung darlegt, dass es aktuell unsicher ist, zu welchem 
Zeitpunkt der Eigenbetrieb die Geschäftstätigkeit wieder vollumfänglich wahrnehmen kann und in welchem Umfang bis dahin Einnahmen 
zur Deckung der Ausgaben generiert werden können und ob das Instrument der Kurzarbeit als wesentliches Instrument für den Ergebnis- und 
Finanzausgleich über einen hinreichend langen Zeitraum zur Verfügung stehen wird. Grundsätzlich ist der Bestand des Eigenbetriebes von der 
Gewährung ausreichender öffentlicher Mittel, insbesondere durch die Stadt Leipzig, abhängig. Damit wird auf das Bestehen von wesentlichen 
Unsicherheiten hingewiesen, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können und die 
bestandsgefährdende Risiken im Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellen.

Unser Prüfungsurteil ist bezüglich dieses Sachverhaltes nicht modifiziert. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses Kulturstätten der Stadt Leipzig für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsver-
ordnung und den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 
dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt 
haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Sächsischen 
Eigenbetriebsverordnung und den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwen-
dig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Sächsischen Eigen-
betriebsverordnung und deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können.
Der Betriebsausschuss Kulturstätten der Stadt Leipzig ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes 
zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs ver-
mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden 
als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres-
abschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss 
und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung 
des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen an-
gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

 
• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit 

der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresab-
schluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Eigenbetriebs vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der 
Lage des Eigenbetriebs.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. 
Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den 
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorien-
tierten Angaben abweichen.

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hinweis zur öffentlichen Auslegung 
Der Jahresabschluss einschließlich des Prüfberichtes der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie der Lagebericht und die Ergebnisse der 
örtlichen Prüfung liegen in der Zeit vom 05.05. bis 31.05.2023 im Theater der Jungen Welt , Abteilung Rechnungswesen, Lindenauer Markt 
21, 04177 Leipzig, jeweils montags bis freitags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr öffentlich aus. ■
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Der Stadtrat hat in der Ratsversammlung vom 13.07.2022 den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Theater der Jungen Welt für das Wirtschaftsjahr
01.01.2020 bis 31.12.2020 beschlossen:

1.  Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 in der Fassung vom 23.04.2021 (Anlage 2) wird festgestellt.

2.  Der Jahresverlust beträgt EUR 72.893,58 und wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3.  Der Theaterleitung wird für das Wirtschaftsjahr 01.01.2020 bis 31.12.2020 Entlastung erteilt. 

 In Anwendung des sog. Kreislaufmodells gem. Stadtratsbeschluss VI-DS-08124 und nach erfolgter Anhörung der Theaterleitung wird folgendes 
beschlossen:

4.  Aus der Kapitalrücklage des Eigenbetriebes Theater der Jungen Welt (Stand zum 31.12.2020 EUR 5.629.356,10) erfolgt gemäß dem als Anlage 
7 beigefügten Ablaufplan, aus dem sich auch das Ende der Durchführung des Kreislaufmodells für das Theater der Jungen Welt ergibt, eine 
Entnahme im Sinne des § 58 Nr. 1 AO zugunsten der Stadt Leipzig in Höhe von EUR 220.646,76. Dieser Betrag entspricht der aufwandswirk-
samen Abschreibung auf das gewidmete Vermögen im Geschäftsjahr 2020.

 In diesem Zusammenhang verpflichtet sich die Stadt Leipzig gegenüber dem Eigenbetrieb unwiderruflich, dem Eigenbetrieb nach Erhalt der 
Auszahlung innerhalb von 10 Bank-Geschäftstagen einen Betrag in Höhe von EUR 220.646,76 als Zuweisung für die laufende Betriebsführung 
ergebniswirksam im Sinne des § 27 Abs. 3 SächsEigBVO zuzuführen. Die zugeführten Mittel sind ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke 
zu verwenden (§ 58 Nr. 1 AO).

5.  Die überplanmäßige Aufwendung gem. § 79 Abs. 1 SächsGemO für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von EUR 220.646,76 im PSP-Element 
1.100.26.1.0.02 „Theater der Jungen Welt“ Kostenart 4315 0000 „Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen“ wird be-
stätigt.

6.  Die Deckung erfolgt aus der Kostenstelle 10986 20000 "unterjährige Finanzierung formale Deckung Ergebnishaushalt". Der Deckung liegen 
nicht zahlungswirksame Minderaufwendungen i.H. von EUR 220.646,76 im PSP-Element 1.100.26.1.0.02 „Theater der Jungen Welt " (Kosten-
art 4723 1000 "Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen") und zweckgebundene Einzahlungen im Finanzhaushalt in gleicher Höhe im 
PSP-Element 7.0001391.730 "Wertveränderung EB Theater der Jungen Welt" (Kostenart 6844 0000) zugrunde.

 

Anlage zum Beschlusspunkt 1.

Wesentliche Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

   31.12.2020 
   in € 
Bilanzsumme  6.441.633,14
davon entfallen: 

Aktiva
Anlagevermögen  5.533.589,22
Umlaufvermögen  894.093,92
Rechnungsabgrenzungsposten  13.950,00

Passiva 
Eigenkapital  5.450.152,27
Rücklagen  5.629.356,10
Verlustvortrag Vorjahre   -106.310,25
Jahresfehlbetrag  -72.893,58
Sonderposten für Investitionszu¬schüsse zum Anlagevermögen  323.105,18
Rückstellungen  180.129,69
Verbindlichkeiten  467.999,90
Rechnungsabgrenzungsposten  20.246,10
 
Summe der Erträge:  4.775.583,74
Summe der Aufwendungen:  4.848.477.32 
Jahresfehlbetrag -72.893,58

 
Die DONAT WP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:
Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss (Anlage II) und dem Lagebericht (Anlage I) des Theater der 
Jungen Welt, Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, Leipzig, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 unter dem Datum vom 
23. April 2021 (unter der Bedingung, dass der Vorjahresabschluss und Lagebericht zum 31. Dezember 2019 in der mit dem Bestätigungsvermerk 

Öffentliche Bekanntmachung über die  
Feststellung des Jahresabschlusses  

für das Wirtschaftsjahr 01.01.2020 bis 31.12.2020 für den 
städtischen Eigenbetrieb Theater der Jungen Welt
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vom 25. Mai 2020 vorgesehenen Fassung unverändert festgestellt wird) den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An das Theater der Jungen Welt, Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, Leipzig

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Theater der Jungen Welt, Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, Leipzig, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Theater der Jungen Welt, 
Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, Leipzig, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung in Ver-
bindung mit den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2020 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht 
dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts geführt hat.

 
Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 Sächsische Eigenbetriebsver-
ordnung unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit

Wir verweisen auf die Angaben zur Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB im Abschnitt „5.“ 
des Anhangs und die Angaben im Abschnitt „V“ im Lagebericht, in der die Betriebsleitung darlegt, dass es aktuell unsicher ist, zu welchem 
Zeitpunkt der Eigenbetrieb die Geschäftstätigkeit wieder vollumfänglich wahrnehmen kann und in welchem Umfang bis dahin Einnahmen 
zur Deckung der Ausgaben generiert werden können und ob das Instrument der Kurzarbeit als wesentliches Instrument für den Ergebnis- und 
Finanzausgleich über einen hinreichend langen Zeitraum zur Verfügung stehen wird. Grundsätzlich ist der Bestand des Eigenbetriebes von der 
Gewährung ausreichender öffentlicher Mittel, insbesondere durch die Stadt Leipzig, abhängig. Damit wird auf das Bestehen von wesentlichen 
Unsicherheiten hingewiesen, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können und die 
bestandsgefährdende Risiken im Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellen.

Unser Prüfungsurteil ist bezüglich dieses Sachverhaltes nicht modifiziert. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses Kulturstätten der Stadt Leipzig für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsver-
ordnung und den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 
dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt 
haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Sächsischen 
Eigenbetriebsverordnung und den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwen-
dig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Sächsischen Eigen-
betriebsverordnung und deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können.
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Der Betriebsausschuss Kulturstätten der Stadt Leipzig ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes 
zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs ver-
mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden 
als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres-
abschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss 
und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung 
des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen an-
gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit 
der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresab-
schluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Eigenbetriebs vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der 
Lage des Eigenbetriebs.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. 
Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den 
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorien-
tierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hinweis zur öffentlichen Auslegung 
Der Jahresabschluss einschließlich des Prüfberichtes der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie der Lagebericht und die Ergebnisse der 
örtlichen Prüfung liegen in der Zeit vom 05.05. bis 31.05.2023 im Theater der Jungen Welt , Abteilung Rechnungswesen, Lindenauer Markt 
21, 04177 Leipzig, jeweils montags bis freitags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr öffentlich aus. ■
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Öffentliche Bekanntmachung der Satzung  
über die Aufhebung der Sanierungssatzung „Leipzig/

Connewitz-Biedermannstraße“ nach § 162 BauGB

Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat am 17.05.2023 in öffentlicher Sitzung 
die Satzung über die Aufhebung der Sanierungssatzung „Leipzig/
Connewitz-Biedermannstraße“ beschlossen. In § 2 der Aufhebungs-
satzung wird festgelegt, dass diese gem. § 162 Abs. 2 Satz 4 BauGB mit 
der Bekanntmachung rechtsverbindlich wird. 

Die Satzung hat folgenden Inhalt: 

Satzung über die Aufhebung der Sanierungssatzung  
„Leipzig/Connewitz-Biedermannstraße“

Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat in seiner Sitzung am 17.05.2023 auf 
der Grundlage des § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung und auf der 
Grundlage des § 162 des Baugesetzbuches, jeweils in der am Tag der 
Beschlussfassung geltenden Fassung, nachfolgende Satzung beschlossen:

§ 1
Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
„Leipzig/Connewitz-Biedermannstraße“ vom 14.11.1990, ortsüblich 
bekanntgemacht am 25.03.1991, erneut beschlossen am 08.03.2017 und 
ortsüblich bekanntgemacht am 25.03.2017, wird aufgehoben. Der bei-
liegende Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. 

§ 2
Diese Aufhebungssatzung wird gemäß § 162 Abs. 2 Satz 4 BauGB mit 
der Bekanntmachung rechtsverbindlich.

Hinweise:
I.
Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO zustande ge-
kommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber der 

Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Nummern 3 oder 4 geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
II.
Für die vorstehende Satzung besteht keine Genehmigungspflicht aus 
dem Baugesetzbuch in der zurzeit geltenden Fassung.
III.
Gemäß § 215 BauGB gilt für die Frist der Geltendmachung der Verletzung 
von Vorschriften Folgendes:
Unbeachtlich werden
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 

der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Ver-

letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes 
und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. ■

Leipzig, den 19.05.2023
gez. Burkhard Jung
Oberbürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung der Satzung  
über die Aufhebung der Sanierungssatzung 

 „Kleinzschocher“ nach § 162 BauGB

Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat am 17.05.2023 in öffentlicher Sitzung 
die Satzung über die Aufhebung der Sanierungssatzung „Kleinzscho-
cher“ beschlossen. In § 2 der Aufhebungssatzung wird festgelegt, dass 
diese gem. § 162 Abs. 2 Satz 4 BauGB mit der Bekanntmachung rechts-
verbindlich wird. 

Die Satzung hat folgenden Inhalt: 

Satzung über die Aufhebung der Sanierungssatzung 
„Kleinzschocher“

Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat in seiner Sitzung am 17.05.2023 auf 
der Grundlage des § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung und auf der 
Grundlage des § 162 des Baugesetzbuches, jeweils in der am Tag der 
Beschlussfassung geltenden Fassung, nachfolgende Satzung beschlossen:

§ 1
Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
„Kleinzschocher“ vom 14.09.1994, ortsüblich bekanntgemacht am 
01.04.1995 beschlossen, erneut beschlossen am 19.06.2013 und ortsüb-
lich bekanntgemacht am 29.06.2013, wird aufgehoben. Der beiliegende 
Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. 

§ 2
Diese Aufhebungssatzung wird gemäß § 162 Abs. 2 Satz 4 BauGB mit 
der Bekanntmachung rechtsverbindlich.

Hinweise:
I.
Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO zustande ge-
kommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO 
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 
a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Nummern 3 oder 4 geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
II.
Für die vorstehende Satzung besteht keine Genehmigungspflicht aus 
dem Baugesetzbuch in der zurzeit geltenden Fassung.
III.
Gemäß § 215 BauGB gilt für die Frist der Geltendmachung der Verletzung 
von Vorschriften Folgendes:
Unbeachtlich werden
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
planes und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. ■

Leipzig, den 19.05.2023
gez. Burkhard Jung
Oberbürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung der Satzung  
über die Aufhebung der Sanierungssatzung 

 „Leipzig-Lindenau II“ nach § 162 BauGB

Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat am 17.05.2023 in öffentlicher Sitzung die 
Satzung über die Aufhebung der Sanierungssatzung „Leipzig-Lindenau II“ 
beschlossen. In § 2 der Aufhebungssatzung wird festgelegt, dass diese gem. 
§ 162 Abs. 2 Satz 4 BauGB mit der Bekanntmachung rechtsverbindlich wird. 

Die Satzung hat folgenden Inhalt: 

Satzung über die Aufhebung der Sanierungssatzung 
„Leipzig-Lindenau II“

Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat in seiner Sitzung am 17.05.2023 auf 
der Grundlage des § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung und auf der 
Grundlage des § 162 des Baugesetzbuches, jeweils in der am Tag der Be-
schlussfassung geltenden Fassung, nachfolgende Satzung beschlossen:

§ 1
Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Leipzig-
Lindenau II“ vom 10.12.2003, ortsüblich bekanntgemacht am 10.01.2004, 
sowie die Änderungssatzung zum Sanierungsgebiet vom 13.07.2005, 
ortsüblich bekanntgemacht am 23.07.2005, beide erneut beschlossen am 
19.06.2013 und ortsüblich bekanntgemacht am 29.06.2013, wird aufgehoben. 
Der beiliegende Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. 

§ 2
Diese Aufhebungssatzung wird gemäß § 162 Abs. 2 Satz 4 BauGB mit der 
Bekanntmachung rechtsverbindlich.

Hinweise:
I.
Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO zustande ge-
kommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO 
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 
a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Nummern 3 oder 4 geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
II.
Für die vorstehende Satzung besteht keine Genehmigungspflicht aus 
dem Baugesetzbuch in der zurzeit geltenden Fassung.
III.
Gemäß § 215 BauGB gilt für die Frist der Geltendmachung der Verletzung 
von Vorschriften Folgendes:
Unbeachtlich werden
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
planes und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. ■

Leipzig, den 19.05.2023
gez. Burkhard Jung
Oberbürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung der Satzung  
über die Aufhebung der Sanierungssatzung 

 „Neuschönefeld“ nach § 162 BauGB

Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat am 17.05.2023 in öffentlicher Sitzung 
die Satzung über die Aufhebung der Sanierungssatzung „Neuschöne-
feld“ beschlossen. In § 2 der Aufhebungssatzung wird festgelegt, dass 
diese gem. § 162 Abs. 2 Satz 4 BauGB mit der Bekanntmachung rechts-
verbindlich wird. 

Die Satzung hat folgenden Inhalt: 

Satzung über die Aufhebung der Sanierungssatzung 
„Neuschönefeld“

Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat in seiner Sitzung am 17.05.2023 auf 
der Grundlage des § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung und auf der 
Grundlage des § 162 des Baugesetzbuches, jeweils in der am Tag der 
Beschlussfassung geltenden Fassung, nachfolgende Satzung beschlossen:

§ 1
Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Neu-
schönefeld“ vom 14.09.1994, ortsüblich bekanntgemacht am 01.04.1995, 
sowie die Änderungssatzung zum Sanierungsgebiet vom 10.12.2003, 
ortsüblich bekanntgemacht am 10.01.2004, beide erneut beschlossen 
am 19.06.2013 und ortsüblich bekanntgemacht am 29.06.2013, wird 
aufgehoben. Der beiliegende Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. 

§ 2
Diese Aufhebungssatzung wird gemäß § 162 Abs. 2 Satz 4 BauGB mit 
der Bekanntmachung rechtsverbindlich.

Hinweise:
I.
Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO zustande ge-
kommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO 

wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 

a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Nummern 3 oder 4 geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
II.
Für die vorstehende Satzung besteht keine Genehmigungspflicht aus 
dem Baugesetzbuch in der zurzeit geltenden Fassung.
III.
Gemäß § 215 BauGB gilt für die Frist der Geltendmachung der Verletzung 
von Vorschriften Folgendes:
Unbeachtlich werden
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
planes und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. ■

Leipzig, den 19.05.2023
gez. Burkhard Jung



Elektronisches Amtsblatt Stadt Leipzig 
Ausgabe 11/23 · 27.05.2023

21

Beschluss-Nr. VII-DS-07736 der Ratsversammlung vom 17.05.2023

Aufgrund § 8 Absatz 1 Sächsisches Ladenöffnungsgesetz (Sächs-  
LadÖffG) vom 1. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 338), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 5. November 2020 (SächsGVBl. S. 589), wird 
abweichend von den Verbotsvorschriften des § 3 Absatz 2 SächsLa-
dÖffG verordnet:

§ 1 
Verkaufsoffene Sonntage

Verkaufsstellen im Gebiet der Stadt Leipzig dürfen aus besonderem 
Anlass an folgendem Sonntag in der Zeit von 12 Uhr bis 18 Uhr ge-
öffnet sein:

Anlass Datum Gebiet

1. Sonntag 46. Leipziger Markttage 24.09.2023 Ortsteil 
Zentrum

§ 2 
Arbeitnehmerschutz

Aus dieser Verordnung ergibt sich keine Verpflichtung für die Arbeit-
nehmer des Einzelhandels, während der freigegebenen verkaufsoffenen 

Beschluss-Nr VII-DS-07737 der Ratsversammlung vom 17.05.2023

Aufgrund § 8 Absatz 1 Sächsisches Ladenöffnungsgesetz (Sächs-  
LadÖffG) vom 1. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 338), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 5. November 2020 (SächsGVBl. S. 589), wird 
abweichend von den Verbotsvorschriften des § 3 Absatz 2 SächsLa-
dÖffG verordnet:

§ 1
Verkaufsoffene Sonntage

Verkaufsstellen im Gebiet der Stadt Leipzig dürfen aus besonderem 
Anlass an folgendem Sonntag in der Zeit von 12 Uhr bis 18 Uhr ge-
öffnet sein:

Anlass Datum Gebiet

2. Sonntag Leipziger Weihnachtsmarkt 03.12.2023 Ortsteil 
Zentrum

§ 2 
Arbeitnehmerschutz

Aus dieser Verordnung ergibt sich keine Verpflichtung für die Arbeit-
nehmer des Einzelhandels, während der freigegebenen verkaufsoffenen 

Verordnung der Stadt Leipzig über das Offenhalten von Verkaufsstellen  
am Sonntag, den 24.09.2023, aus besonderem Anlass der 46. Leipziger Markttage

Verordnung der Stadt Leipzig über das Offenhalten von Verkaufsstellen  
am Sonntag, den 03.12.2023, aus besonderem Anlass des Leipziger Weihnachtsmarktes

Sonntage tätig zu werden. Bei Inanspruchnahme der erweiterten La-
denöffnungszeiten sind durch den Gewerbetreibenden die geltenden 
Arbeitnehmerschutzvorschriften (ArbZG, MuSchG und JArbSchG) zu 
beachten. Insbesondere sind die Arbeitnehmerschutzbestimmungen 
des § 10 Absatz 1 und 2 SächsLadÖffG einzuhalten.

§ 3 
Ordnungswidrigkeiten

Wer als Inhaber einer Verkaufsstelle, als Gewerbetreibender oder 
als verantwortliche Person vorsätzlich oder fahrlässig entgegen der 
Bestimmung in § 1 dieser Verordnung Verkaufsstellen öffnet oder 
Waren gewerblich anbietet, handelt ordnungswidrig im Sinne des § 
11 Absatz 1 Ziffer 1 SächsLadÖffG. Ordnungswidrigkeiten können 
gemäß § 11 Absatz 2 SächsLadÖffG mit einer Geldbuße bis 5000 Euro 
geahndet werden.

§ 4 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. ■

Leipzig, 19.05.2023

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Sonntage tätig zu werden. Bei Inanspruchnahme der erweiterten La-
denöffnungszeiten sind durch den Gewerbetreibenden die geltenden 
Arbeitnehmerschutzvorschriften (ArbZG, MuSchG und JArbSchG) zu 
beachten. Insbesondere sind die Arbeitnehmerschutzbestimmungen 
des § 10 Absatz 1 und 2 SächsLadÖffG einzuhalten.

§ 3 
Ordnungswidrigkeiten

Wer als Inhaber einer Verkaufsstelle, als Gewerbetreibender oder 
als verantwortliche Person vorsätzlich oder fahrlässig entgegen der 
Bestimmung in § 1 dieser Verordnung Verkaufsstellen öffnet oder 
Waren gewerblich anbietet, handelt ordnungswidrig im Sinne des § 
11 Absatz 1 Ziffer 1 SächsLadÖffG. Ordnungswidrigkeiten können 
gemäß § 11 Absatz 2 SächsLadÖffG mit einer Geldbuße bis 5000 Euro 
geahndet werden.

§ 4 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. ■

Leipzig, 19.05.2023

Burkhard Jung
Oberbürgermeister
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Beschluss-Nr. VII-DS-07738 der Ratsversammlung vom 17.05.2023

Aufgrund § 8 Absatz 1 Sächsisches Ladenöffnungsgesetz (Sächs- 
LadÖffG) vom 1. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 338), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 5. November 2020 (SächsGVBl. S. 589), wird 
abweichend von den Verbotsvorschriften des § 3 Absatz 2 SächsLa-
dÖffG verordnet:

§ 1 
Verkaufsoffene Sonntage

Verkaufsstellen im Gebiet der Stadt Leipzig dürfen aus besonderem 
Anlass an folgendem Sonntag in der Zeit von 12 Uhr bis 18 Uhr ge-
öffnet sein:

Anlass Datum Gebiet

3. Sonntag Leipziger Weihnachtsmarkt 17.12.2023 Ortsteil 
Zentrum

§ 2 
Arbeitnehmerschutz

Aus dieser Verordnung ergibt sich keine Verpflichtung für die Arbeit-
nehmer des Einzelhandels, während der freigegebenen verkaufsoffenen 

Verordnung der Stadt Leipzig über das Offenhalten von Verkaufsstellen  
am Sonntag, den 17.12.2023, aus besonderem Anlass des Leipziger Weihnachtsmarktes

Sonntage tätig zu werden. Bei Inanspruchnahme der erweiterten La-
denöffnungszeiten sind durch den Gewerbetreibenden die geltenden 
Arbeitnehmerschutzvorschriften (ArbZG, MuSchG und JArbSchG) zu 
beachten. Insbesondere sind die Arbeitnehmerschutzbestimmungen 
des § 10 Absatz 1 und 2 SächsLadÖffG einzuhalten.

§ 3 
Ordnungswidrigkeiten

Wer als Inhaber einer Verkaufsstelle, als Gewerbetreibender oder 
als verantwortliche Person vorsätzlich oder fahrlässig entgegen der 
Bestimmung in § 1 dieser Verordnung Verkaufsstellen öffnet oder 
Waren gewerblich anbietet, handelt ordnungswidrig im Sinne des § 
11 Absatz 1 Ziffer 1 SächsLadÖffG. Ordnungswidrigkeiten können 
gemäß § 11 Absatz 2 SächsLadÖffG mit einer Geldbuße bis 5000 Euro 
geahndet werden.

§ 4 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. ■

Leipzig, 19.05.2023

Burkhard Jung
Oberbürgermeister
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Ländliche Neuordnung: Knauthainer Elstermühlgraben

Gemeinde/ Stadt: kreisfreie Stadt Leipzig

Verfahrenskennzahl: 130081

Feststellung
Die Ergebnisse der Wertermittlung im vereinfachten Flurbereinigungs-
verfahren Knauthainer Elstermühlgraben werden mit dem Beschluss 
vom 22.05.2023 durch den mit zwei Sachverständigen verstärkten 
Vorstand gemäß § 32 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), in der 
geltenden Fassung i.V.m. § 6 Satz 3 des Gesetzes zur Ausführung des 
Flurbereinigungsgesetzes und zur Bestimmung von Zuständigkeiten 
nach dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz (AGFlurbG) vom 
15. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1429) festgestellt. 
Begründung
Die Grundstückswerte (Abfindungswerte) waren zu ermitteln, um die 
Teilnehmer wertgleich abfinden zu können.
In den Nachweisungen wurden die Ergebnisse der Wertermittlung 
zusammengefasst. Zu den Nachweisungen gehören die Bodenschät-
zungskarten, die Wertermittlungskarte, der Wertermittlungsrahmen 
und die Beschlussfassungen über Zu- und Abschläge. 

Die Ergebnisse der Wertermittlung (Wertermittlungskarte und Wert-
ermittlungsrahmen) wurden den Beteiligten in einer Teilnehmerver-
sammlung am 18. April 2023 in der Aula der 60. Grundschule  erläutert 
und anschließend mit den restlichen Nachweisungen vom 19.04.2023 
bis 17.05.2023 im Amt für Geoinformation und Bodenordnung der Stadt 
Leipzig, Stadthaus, Burgplatz 1 in 04109 Leipzig, zur Einsichtnahme 
für die Beteiligten ausgelegt. Einwendungen gegen die Ergebnisse der 
Wertermittlung wurden nicht vorgetragen.

Dieser Feststellungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
Die öffentliche Bekanntmachung der Feststellung der Ergebnisse der 
Wertermittlung erfolgt hierbei durch Niederlegung der o.g. Nach-
weisungen, die Bestandteile dieses Beschlusses sind, zur kostenlosen 
Einsicht für die am Verfahren Beteiligten im Amt für Geoinformation 
und Bodenordnung, Flurneuordnungsbehörde, Burgplatz 1, 04109 
Leipzig, Raum 452 (Stadthaus) täglich von 8.00 bis 12.00 Uhr, sowie 
nachmittags nach telefonischer Vereinbarung (0341/123-5061). Die 
Niederlegung beginnt am ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung 
und endet mit Ablauf der Widerspruchsfrist.

Im Übrigen sind die Unterlagen zu den Ergebnissen der Wertermittlung 
sowie weitere Informationen im Internet unter https://www.leipzig.
de/bauen-und-wohnen/bauen/flurbereinigung/knauthainer-elster-
muehlgraben einsehbar.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung kann inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe, schriftlich oder zur Niederschrift 

unter Angabe des Aktenzeichens 62.21.07-2022/003051, Widerspruch 
erhoben werden (§ 59 FlurbG i.V.m. § 10 AGFlurbG). Der Widerspruch 
ist schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen bei der

Teilnehmergemeinschaft Knauthainer Elstermühlgraben
Hausanschrift Postanschrift
Stadt Leipzig
Amt für Geoinformation und 
Bodenordnung
Teilnehmergemeinschaft 
Knauthainer Elstermühlgraben
Stadthaus, Zimmer 452
Burgplatz 1
04109 Leipzig

Stadt Leipzig
Amt für Geoinformation und 
Bodenordnung
Teilnehmergemeinschaft 
Knauthainer Elstermühlgraben
04092 Leipzig

oder bei der
Stadt Leipzig, Amt für Geoinformation und Bodenordnung, Sach-
gebiet 62.21

Hausanschrift Postanschrift
Stadt Leipzig
Amt für Geoinformation und 
Bodenordnung
Sachgebiet 62.21
Burgplatz 1
04109 Leipzig

Stadt Leipzig
Amt für Geoinformation und 
Bodenordnung
Sachgebiet 62.21
04092 Leipzig

Wird der Widerspruch schriftlich erhoben, muss er innerhalb der vor-
genannten Frist eingegangen sein.

Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3 a Abs. 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) eingelegt werden. Hierfür 
stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann über das besondere elektronische Behör-

denpostfach (beBPo Stadt Leipzig - Amt für Geoinformation und 
Bodenordnung - Bodenordnung mit qualifizierter elektronischer 
Signatur gemäß § 3 a Abs. 2 S. 2, 3 VwVfG) erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Es wird gebeten, den Widerspruch zu begründen. ■

Leipzig, den 24.05.2023

gez. L. Püngel
Die Vorsitzende der Teilnehmergemeinschaft

Knauthainer Elstermühlgraben

Feststellung der Wertermittlung im  
Flurbereinigungsverfahren Knauthainer Elstermühlgraben

https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/bauen/flurbereinigung/knauthainer-elstermuehlgraben
https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/bauen/flurbereinigung/knauthainer-elstermuehlgraben
https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/bauen/flurbereinigung/knauthainer-elstermuehlgraben


Elektronisches Amtsblatt Stadt Leipzig 
Ausgabe 11/23 · 27.05.2023

24

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau Balkonanlage, 
Dammstraße 10“, Leipzig, Gemarkung Schleußig,  

Flurstück 50/s
Dammstraße 10“, Leipzig, Gemarkung Schleußig, Flurstück 50/s, 
im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

- Mit der Baugenehmigung wird folgende Befreiung zugelassen:
 Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch von den Festsetzungen 

des Bebauungsplanes Nr. 240 „Schleußig-Süd“: Die Anordnung von 
[…] Balkonen ist nur in den Ebenen Erdgeschoss und Obergeschoss 
des Hauptbaukörpers zulässig.

 Das Zwerchhaus erhält im Bereich des Dachaufbaus einen Balkon.

- Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 
2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können 
im Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäu-
deabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Verfah-
rensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-5126 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Kartengrundlage: GeoSN, dl-de/by-2-0

Erstellungsdatum 12.05.2023

Loschke, Simone

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Fol-
gendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 11.05.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-002305-VV-63.40-SLO einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

- Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau Balkonanlage, 

http://


Elektronisches Amtsblatt Stadt Leipzig 
Ausgabe 11/23 · 27.05.2023

25

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Ausbau des Bodenraumes  
zu einer Wohnung, Karl-Jungbluth-Straße 45“, Leipzig,  

Gemarkung Lößnig, Flurstück 133/8
Lößnig, Flurstück 133/8, im Genehmigungsverfahren nach § 63 
Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen zu-
gelassen:

 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1SächsBO von den Anforderungen 
aus § 31 Abs. 1 SächsBO dahingehend, dass die Bestandsdecken 
nicht hochfeuerhemmend ausgebildet werden.

 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1SächsBO von den Anforderungen 
aus § 50 Abs. 1 SächsBO dahingehend, dass die barrierefreie Erreich-
barkeit und Ausstattung der Wohnungen in dem Bestandsgebäude 
nicht hergestellt werden muss.

(3) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Auf-
lagenvorbehalte.

(4)  Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 
2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-8927 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 12.05.2023

Steinbeck, Marco

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 11.05.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-000171-VV-63.41-MAS einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Ausbau des Bodenraumes 
zu einer Wohnung, Karl-Jungbluth-Straße 45“, Leipzig, Gemarkung 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung von zwei Geschäfts-
häusern und einem Wohnhause mit seniorengerechten Wohnungen 

Teil 2 – Geschäftshaus 2 + Wohnhaus, Querstraße“, Leipzig, Gemarkung 
Leipzig, Flurstücke 1627/c, 1627/2, 1629/4, 1629/1, 1630/4,

verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung von zwei 
Geschäftshäusern und einem Wohnhause mit seniorengerechten 
Wohnungen Teil 2 - Geschäftshaus 2 + Wohnhaus, Querstraße“, 
Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstücke 1627/c, 1627/2, 1629/4, 
1629/1, 1630/4, im Genehmigungsverfahren nach § 64 Sächsische 
Bauordnung (Sonderbau) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen. 

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 
2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-8908 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 400

Datenauszug

Erstellungsdatum 16.05.2023

Weißbach, Nicky

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:

Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 16.05.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2022-012367-SB-63.20-NIW einen Bescheid mit folgendem 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: Verlängerung der Baugenehmi-
gung vom 24.04.2018, Lilienstraße 17 c“, Leipzig,  

Gemarkung Reudnitz, Flurstück 1171

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Verlängerung der Bauge-
nehmigung vom 24.04.2018, Lilienstraße 17 c“, Leipzig, Gemarkung 
Reudnitz, Flurstück 1171, im Genehmigungsverfahren nach § 63 
Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Bestandteil der Entscheidung sind die in dem Vorbescheid auf-
geführten und mit der Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen.

(3) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Auf-
lagenvorbehalte.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 
2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-5196 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 16.05.2023

Friese, Hannah

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leip-
zig hat als untere Bauaufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2023-002626-VV-63.31-HFR einen Bescheid mit folgendem ver-
fügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung eines Mehrfamilienhauses 
mit 10 Wohneinheiten und eines Carports sowie insgesamt 13 Stellplätzen, 

Herloßsohnstraße 15“, Leipzig, Gemarkung Gohlis, Flurstück 444/a

als untere Bauaufsichtsbehörde am 23.05.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-001708-VV-63.30-MAR einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung eines Mehr-
familienhauses mit 10 Wohneinheiten und eines Carports sowie 
insgesamt 13 Stellplätzen, Herloßsohnstraße 15, Leipzig, Gemar-
kung Gohlis, Flurstück 444/a, im Genehmigungsverfahren nach § 
63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 
2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-5118 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:500

Datenauszug

Erstellungsdatum 23.05.2023

Schmädt, Markus

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 5 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer Bau-  

genehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung Büroeinheit zu Arztpraxis, 
Umbau 2. OG – Ergänzung nicht tragender Bauteile, Ergänzung Brand-  
meldeanlage, Brühl 65“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 386/16

verfügenden Teil erlassen:

1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung Büroeinheit 
zu Arztpraxis, Umbau 2. OG – Ergänzung nicht tragender Bauteile, 
Ergänzung Brandmeldeanlage, Brühl 65“, Leipzig, Gemarkung 
Leipzig, Flurstück 386/16, im Genehmigungsverfahren nach § 64 
Sächsische Bauordnung (Sonderbau) ist erteilt.

2. Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 
2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-5123 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:948

Datenauszug

Erstellungsdatum 23.05.2023

Seyfarth, Konstantin

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 11.05.2023 unter dem Akten-
zeichen 63-2022-013461-SB-63.20-KSE einen Bescheid mit folgendem 
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